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Vorbemerkung. 

Die vorliegende Bearbeitung des russischen Militär-
strafrechtes besteht aus: einer Übersetzung des Militär-
strafgesetzbuchs, einer kurzen Skizze des Disziplinargesetzes 
und einer kurzen systematischen Darstellung der Militnr-
strafgerichtsordnung. Diese 3 Gesetze bilden die drei letzten 
Bücher — XXII, XXIII und XXIY — der Gesamtkodi-
fikation aller russischen Militärgesetze, Verordnungen usw.; 
sie beziehen sich aber auf das Landheer, während alle Ge-
setze, Verordnungen, Erlasse usw., welche sich auf die 
Kaiserliche Kriegsmarine beziehen, in einem besonderen 
Kodifikationswerke zusammengefaßt werden: „Kodex der 
Marinevorschriften". Dieser letztere Kodex enthält nun in 
seinen letzten drei Büchern — XVI, XVII und XVIII -
dieselben drei Gesetze für die Marine wie die erwähnten 
drei Bücher XXII—XXIV des Kodex der Militärgesetze 
für das Landheer, also ein Marinestrafgesetzbuch, einMarine-
disziplinargesetz und eine Marinestrafgerichtsordnung. Diese 
drei Gesetze für die Marine sind aber nichts weiter als 
eine oft wörtliche Wiederholung derselben für das Landheer 
geltenden Gesetze, und die durch die Verschiedenheit der 
Bezeichnungen der Gerichtsinstitutionen und dergl. be-
dingten Abweichungen machen in der Sache selbst keinen 
Unterschied. So entspricht dein Regimentsgericht des Land-
heeres das Bordgericht der Marine — sie bilden beide 
die unterste Instanz des Strafgerichts. Dem Militärbezirks-
gericht des Landheeres entspricht das Kriegsmarinegericht 
und der Oberste Militärgerichtshof im Landheere wird bei 
der Marine als Oberster Kriegsmarinegerichtshof bezeichnet. 
Diese Verschiedenheit in der Bezeichnung der Behörden 
und dergl. ändern, wie schon erwähnt, weder im Wesen 
noch am Inhalt der Gesetze selbst, und in den vorliegend 
wiedergegebenen drei Gesetzen hat man daher die materiell-
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strafrechtlichen und strafprozessualen Vorschriften des 
Landheeres sowie auch der Kriegsmarine vor sich. 

Das Militärstrafgesetzbuch nimmt an zahlreichen Stellen 
auf das geltende bürgerliche Strafgesetzbuch und an einigen 
Stellen auf das neue Strafgesetzbuch vom 22. März 1903 
Bezug. Von dem letzteren Strafgesetz sind jedoch bis jetzt 
nur einige Teile in Kraft gesetzt, das ganze Gesetz aber 
als solches ist noch nicht geltendes Recht. Während nun 
dieses neue Strafgesetzbuch in deutscher Übersetzung in 
der Sammlung außerdeutscher Strafgesetze Nr. 24 der 
Intern. Krim. Vereinigung wiedergegeben ist, liegt eine 
deutsche Übersetzung des geltenden russischen Straf-
gesetzbuchs nicht vor. Ich habe daher da, wo in dem 
Militärstrafgesetzbuch auf das geltende bürgerliche Straf-
gesetzbuch verwiesen ist, die Bestimmungen des letzteren 
(in Fußnoten) in wörtlicher Übersetzung wiedergegeben. 
Wo dagegen im Militärstrafgesetzbuch aui das neue Straf-
gesetzbuch Bezug genommen ist, habe ich in einer Fuß-
note auf die erwähnte deutsche Übersetzung unter An-
führung der Seitenzahl, wo die betreffende Bestimmung zu 
finden ist, verwiesen. 

Zu bemerken ist noch endlich, daß das geltende russische 
Strafgesetz aus zwei Teilen besteht: dem „Gesetz betreffend 
die kriminellen und korrektioneilen Strafen" und dem „Ge-
setz betreffend die von den Friedensrichtern zu verhängenden 
Strafen" (für leichtere Vergehen und Übertretungen). Beide 
Teile bilden den Inhalt des XV. Bandes der Gesamt-
kodifikation aller bürgerlichen Gesetze, des sog. Swod 
Sakonow und gelten in der Ausgabe vom Jahre 1885 in 
der ihnen durch die zahlreichen Änderungen und Ergän-
zungen des Jahres 1906 gegebenen Fassung. In dem vor-
liegenden Werke wird der erste Teil dieses Strafgesetzes 
als „Strafgesetzbuch", der zweite Teil schlechthin als „Straf-
gesetz" zitiert. 

Berl in im Oktober 1912. 
Klibanski. 
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Militärstrafgesetzbuch. 
(Kodex der Militärstrafgesetze vom Jahre 1869, Buch XXII, 

3. Ausg., 1900), 

mit allen in der Fortsetzung vom Jahre 1907 und den Befehlen in 
Militärsachen bis zum 1. Mai 1910 publizierten Änderungen. 

E r s t e r Teil . 
Von den Verbrechen, Vergehen und Strafen überhaupt. 

1. In allen denjenigen Fällen, für welche das vorliegende Gesetz 
keine Ausnahmen oder besondere Vorschriften bestimmt, finden auf 
die den Militärstrafgesetzen unterstehenden Personen hinsichtlich 
der Verbrechen, Vergehen und Strafen die allgemeinen Bestimmungen 
der geltenden bürgerlichen Strafgesetze (Gesetz betreffend die kri-
minellen und korrektionellen Strafen1) und das Gesetz betreffend die 
von den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen2) — Swod Sakonow, 
Band XV, Ausgabe 1885 und in der Fassung vom Jahre 19U6 — sowie 
das Allerhöchst bestätigte Strafgesetzbuch vom 22. März 1903 in den-
jenigen Teilen, die in Kraft gesetzt sind) Anwendung. 

E r s t e s Kap i t e l . 
Von den Strafen. 

Erster Abschnitt. 
Von den verschiedenen Strafarten. 

2. Die durch dieses Gesetz festzusetzenden k r i m i n e l l e n Strafen 
sind folgende: 

I. Die Aberkennung aller Standesrechte und die Todesstrafe; 
II. die Aberkerkennung aller Standesrechte und die Verschickung 

zu Zwangsarbeiten; 
A n m e r k u n g . Die nach dem Strafgesetzbuch für einige 

Verbrechen zu erkennende Verschickung zur Ansiedelung an 
Orten, die hierzu bestimmt sind [StGB. Artikel 17 III in der 

i) Wei terhin als „Strafgesetzbuch" zitiert. 
3) Wei terhin als „Strafgesetz" zitiert. 
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Fassung -von 1906')] wird auch nach den Urteilen des Militär-
gerichts in denselben Fällen und auf derselben Grundlage 
festgesetzt. 

3. Außer den in dem -vorstehenden Artikel (2) aufgeführten 
Strafen wird für einige militärische Verbrechen in den im Gesetze 
angegebenen Fällen auf folgende kriminelle Strafen ohne Aberkennung 
aller Standesrechte erkannt: 

I. Todesstrafe; 
II. Einschließung in eine Festung. 

4. Für Verbrechen und Vergehen, die mit einer Verletzung der 
Pflichten des Militärdienstes nicht verbunden sind, werden für Offiziere 
und Militärbeamte die korrektioneilen Strafen auf Grund des bürger-
lichen Strafgesetzbuchs [Artikel 30 in der Fassung von 19062)] festgesetzt, 
wobei jedoch die Einschließung in ein Gefängnis auf Zeit ohne Dienst-
entlassung und ohne Aberkennung der Rechte und Vorrechte, ebenso 
der kurzfristige Arrest, Verweise vor dem Gerichte, Vorhaltungen 
und Ermahnungen Umwandlungen erfahren auf Grund einer be-
sonderen Tabelle, die dem Artikel 8 dieses Gesetzes beigefügt ist. 

Für Verbrechen und Vergehen, die mit einer Verletzung der 
Pflichten des Militärdienstes nicht verbunden sind, werden für Offiziere 
und Militärbeamte die Strafen auch auf Grund des Allerhöchst be-
stätigten Strafgesetzbuchs vom 22. März 1903 (vgl. oben Artikel 1) 
festgesetzt, wobei jedoch die Einschließung in eine Festung für die 
Zeitdauer von nicht über ein Jahr und die Einschließung in ein Ge-
fängnis ohne Aberkennung der Rechte und Vorrechte für eine Zeit-

1) Art ikel 17 StGB, in der Fassung vom J a h r e 1906 l au t e t : 
Die gesetzlich best immten kriminellen St rafen sind die folgenden: 

I. Verlust aller S tandesrechte und Todesstrafe. 
IL Verlus t aller Standeerechte und Verschickung zu Zwangsarbeiten. 

I I I . Ver lus t aller Standesrechte und Verschickung zur Ansiedelung an die 
dazu best immten Orte. 

2) Art ikel 30 StGB, in der Fassung von 1906 lau te t : 
Die gesetzlich best immten korrekt ionei len St rafen sind die folgenden: 

I. Überweisung an eine Korrek t ionsar res tan tenabte i lung auf Zeit u n t e r 
Aberkennung aller besonderen dem Verurtei l ten persönlich und nach 
seinem Stande oder Berufe zugeeigneten Hechte u n d Vorrechte. 

II . E insch l ießung in ein Gefängnis auf Zeit un t e r Aberkennung aller be-
sonderen dem Verur te i l ten persönl ich und nach seinem Stande oder 
Berufe zugeeigneten Bechte u n d Vorrechte. 

I I I . Einschl iefsang in eine Fes tung auf Zeit u n t e r Aberkennung n u r einiger 
besonderen, dem Verur te i l ten persönl ich u n d n ach seinem Stande zu-
geeigneten Bechte u n d Vorrechte, oder aber ohne Aberkennung, j e 
naoh der Ar t des Verbrechens und der Höhe der Schuld. 

IV. E insch l ießung in ein Gefängnis auf Zeit un t e r Aberkennung n u r 
einiger besonderen, dem Verur te i l ten persönlich nach u n d Beinem 
Stande zugeeigneten Bechte und Vorrechte. 

V. Einschliefsung in ein Gefängnis auf Zeit. 
VI. Kurzf r i s t iger Arrest . 

VII . Verwarnungen in Gegenwar t des Gerichts, Vorhal tungen und Er-
m a h n u n g e n von Gerichts- u n d Regierungsbehörden, Geldstrafen. 



Erster Teil. Art. 1—6. 15 

dauer von nicht über neun Monaten Umwandlungen auf Grund der 
Ergänzung zur Beilage I (zu Artikel 8 dieses Gesetzes) erfahren. 

5. Die nach diesem Gesetz für Offiziere und Militärbeamte zu 
erkennenden k o r r e k t i o n e i l e n Strafen für Verbrechen und Ver-
gehen im Dienste sind folgende: 

I. Die Überweisung an die Korrektionsarrestantenabteilungen 
der Zivilverwaltung auf Zeit unter Aberkennung des Ranges, 
Ausschluß aus dem Dienst und unter Verlust aller besonderen, 
dem Verurteilten persönlich und nach seinem Stande zu-
geeigneten Rechte und Vorrechte. 

II. Einschließung in eio bürgerliches Gefängnis auf Zeit 
unter Ausschluß aus dem Dienste und unter Verlust aller 
besonderen dem Verurteilten persönlich und nach seinem 
Stande zugeeigneten Rechte und Vorrechte. 

III. Ausschluß aus dem Dienst unter Aberkennung des Ranges 
und unter Verlust einiger (Artikel 40) besonderen dem Ver-
urteilten persönlich und nach seinem Stande zugeeigneten 
Rechte und Vorrechte. 

IV. Einschließung in eine Festung auf Zeit unter Ausschluß aus 
dem Dienste ohne Aberkennung des Ranges und unter Ver-
lust einiger besonderen, dem Verurteilten persönlich und 
nach seinem Stande zugeeigneten Rechte. 

V. Degradation zum Gemeinen. 
VI. Ausschluß aus dem Dienste ohne Rangverlust unter Verlust 

einiger dem Verurteilten persönlich und seinem Stande nach 
zugeeigneten Rechte und Vorrechte. 

VII. Einsschließung in eine Festung auf Zeit unter Beschränkung 
einiger Rechte und Vorrechte im Dienste. 

VIII. Verabschiedung vom Dienst unter Beschränkung einiger 
Rechte und Vorrechte im Dienste. 

IX. Arrest in der Hauptwache unter Beschränkung einiger 
Rechte und Vorrechte im Dienste, oder aber ohne alle Be-
schränkung der Rechte und Vorrechte. 

A n m e r k u n g 1. Unabhängig von den oben aufgezählten 
Strafen wird in einigen, in diesem Gesetze angegebenen 
Fällen die Amtsentsetzung mit den im Artikel 46 des Ge-
setzes bezeichneten Folgen ausgesprochen. 

A n m e r k u n g 2. Die Unterfähnriche der Ingenieur-
truppen und der Ingenieurkondukteure (Kodex der Militär-
gesetze vom Jahre 1869, Buch VII — Ausgabe 2 — Artikel 180 
und 191) und die Anwärter für den Klassendienst werden 
hinsichtlich der Strafen den Offizieren gleichgestellt. 

6. Die nach diesem Gesetz für Personen der unteren Dienstgrade 
festzusetzenden k o r r e k t i o n e l l e n Strafen sind folgende: 

a) Für die Verbrechen, die mit einer Verletzung der Pflichten des 
Militärdienstes nicht verbunden sind: 
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I. Überweisung an eine Korrektionsarrestantenabteilung 
der Zivilverwaltung unter Verlust des militärischen 
Standes, mit Ausschluß aus dem Dienste und unter Ver-
lust aller besonderen, dem Verurteilten persönlich und 
nach seinem Stande oder Berufe zugeeigneten Rechte 
und Vorrechte. 

II. Einschließung in ein Gefängnis der Zivilverwaltung 
unter Verlust des militärischen Standes, mit Ausschluß 
aus dem Dienste und unter Verlust aller besonderen, 
dem Verurteilten persönlich und nach seinem Stande 
oder Berufe zugeeigneten Rechte und Vorrechte. 

III. Einzelhaft in einem Militärgefängnis unter Verlust einiger 
Rechte und Vorrechte im Dienste und unter Versetzung 
in die Klasse der Bestraften. 

IV. Geldstrafen. 
b) Für Verbrechen im Dienste: 

I. Überweisung an eine Korrektionsarrestantenabteilung der 
Zivilverwaltung unter Verlust des militärischen Standes, 
mit Ausschluß aus dem Dienste und Verlust aller be-
sonderen, dem Verurteilten persönlich und nach seinem 
Stande zugeeigneten Rechte und Vorrechte. 

II . Einschließung in ein Gefängnis der Zivilverwaltung unter 
Verlust des militärischen Standes mit Ausschluß aus dem 
Dienste und unter Verlust aller besonderen, dem Ver-
urteilten persönlich wie nach seinem Stande zugeeigneten 
Rechte und Vorrechte. 

I II . Überweisung an ein Disziplinarbataillon oder -Kompagnie 
unter Verlust einiger Rechte und Vorrechte im Dienste 
und unter Versetzung in die Klasse der Bestraften. 

IV. Einzelhaft in einem Militärgefängnis unter Verlust einiger 
Rechte und Vorrechte im Dienste und unter Versetzung 
in die Klasse der Bestraften. 

7. Gleichermaßen kann nach Ermessen des Gerichts gegen Militär-
personen auch auf die in dem Disziplinargesetz bezeichneten Strafen 
(Kodex der Militärgesetze vom Jahre 1869, Buch XXII I , Ausgabe 3 in 
der Fassung von 1907) erkannt werden1). 

71. Unabhängig von den oben in den Artikeln 5—7 aufgezählten 
Strafen kann in einigen in diesem Gesetz bezeichneten Fällen sowohl 
gegen Offiziere und Militärbeamte als auch gegen Personen der 
unteren Dienstgrade auf Einschließung in eine Festung unter Verlust 
einiger besonderen, dem Verurteilten persönlich und nach seinem 
Stande zugeeigneten oder im Dienste von ihm erworbenen Rechte 
und Vorrechte und unter Ausschluß hierbei der Offiziere und Militär-
beamten aus dem Dienste mit Rangverlust erkannt werden. 

*) Das Disziplinargesetz ist inhaltlich im zweiten Teil dieser Arbeit {Anhang) 
mitgeteilt . 


